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wird das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung und auf 
eigene staatliche Existenz erfaßt.
Der marxistisch-leninistische Begriff HVolkssouveränität" be
trifft das Verhältnis von Staatsgewalt und den sie tragenden 
Klassenkräften. Er bedeutet, daß erstmalig mit der sozialisti
schen Revolution die Staatsgewalt den Arbeitern und Bauern, 
der Mehrheit des Volkes und - nach Errichtung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft - dem ganzen Volk zusteht 
und real durch das Volk, durch die Werktätigen, ausgeübt wird. 
Erst nachdem die Arbeiterklasse im Bündnis mit den anderen 
werktätigen Klassen und Schichten die politische Macht innehat, 
wird die Volkssouveränität - bekanntlich eine Forderung auch 
bürgerlicher Ideologen in Vorbereitung auf die bürgerliche 
Revolution - tatsächlich und umfassend als bewußte Gestaltung 
des gesamten gesellschaftlichen Lebens durch die Volksmassen 
unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch- 
leninistischen Partei verwirklicht. Gerade durch die Tat
sache, daß die Volkssouveränität und damit - wie Karl Marx 
gesagt hat - das Prinzip der Arbeit im Innern bestimmend ist 
für die sozialistische Staatsmacht, kann sie auch auf völlig 
neue Art und Weise nach außen wirksam werden, denn sie ver
körpert nach außen - ebenfalls nach Marx - das Prinzip des 
Friedens. Der Klasseninhalt der sozialistischen Staatsgewalt, 
die Volkssouveränität, bestimmt somit den Inhalt der natio
nalen und der staatlichen Souveränität, In der staatlichen 
Souveränität sozialistischer Staaten prägt sich das inter
nationalistische Wesen der Arbeiterklasse, der proletarische 
und der sozialistische Internationalismus, aus.
Unabhängigkeit des Staates nach innen bedeutet hier nicht 
Willkür, sondern vielmehr bewußte Verwirklichung der ob
jektiven Gesetzmäßigkeiten durch das bewußte Handeln der 
Menschen unter Führung der marxistisch-leninistischen Par
tei, bedeutet Verwirklichung des Interesses und des Willens 
der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten. Deshalb verwenden 
die sowjetischen Theoretiker auch den Begriff "Oberhoheit" 
als eine Eigenschaft des sozialistischen Staates. Dieser
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